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Anlage 1.1/1 
 
Zu DIN 1055-4 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
1 DIN 1055-4 Berichtigung 1: 2006-03 ist zu berücksichtigen. 
2 Die Einwirkung des Windes auf Reihenmittelhäuser bei gesi-

cherter Nachbarbebauung ist als veränderliche Einwirkung auf 
Druck oder Sog nachzuweisen. Die Einwirkung von Druck und 
Sog gemeinsam darf als außergewöhnliche Einwirkung ange-
setzt werden. 

3 Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungs-
grenzen der Länder wird auf die Tabelle „Zuordnung der Wind-
zonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder“  
oder...1 hingewiesen. Die Tabelle „Zuordnung der Windzonen 
nach Verwaltungsgrenzen der Länder“ ist über 
www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/aktuelles ab-
rufbar. 

4 Für Vordächer gilt Folgendes: 
4.1 Die Druckbeiwerte der Tabelle 1 gelten für ebene Vordächer, 

die mit einer maximalen Auskragung von 10 m und einer Dach-
neigung von bis zu ±10° aus der Horizontalen an eine Gebäu-
dewand angeschlossen sind. 

4.2 Vordächer sind für zwei Lastfälle, eine abwärts gerichtete 
(positive) und eine aufwärts gerichtete (negative) Kraftwirkung 
zu untersuchen. 

4.3 In Tabelle 1 sind Druckbeiwerte cp,net für die Resultierende der 
Drücke an Ober- und Unterseite angegeben. Die Bezeichnun-
gen und Abmessungen hierzu sind dem Bild 1 zu entnehmen. 

4.4 Die Werte gelten unabhängig vom horizontalen Abstand des 
Vordaches von der Gebäudeecke. 

4.5 Bezugshöhe ze ist der Mittelwert aus der Trauf- und Firsthöhe. 
 

 
 

 
 
 

                                            
1 Nach Landesrecht 

Anlage 1.1/2 
 
Zu DIN 1055-5 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten: 
1 Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach 

Verwaltungsgrenzen wird auf die Tabelle „Zuordnung der 
Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ oder...1 hinge-
wiesen. Die Tabelle „Zuordnung der Schneelastzonen nach 
Verwaltungsgrenzen“ ist über www.bauministerkonferenz.de 
oder www.dibt.de/aktuelles abrufbar. 

2 Zu Abschnitt 4.1 (Norddeutsches Tiefland):  
In Gemeinden, die in der Tabelle „Zuordnung der Schnee-
lastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ mit Fußnote ... ge-
kennzeichnet sind oder ...1, ist für alle Gebäude in den 
Schneelastzonen 1 und 2 zusätzlich zu den ständigen und 
vorübergehenden Bemessungssituationen auch die Bemes-
sungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen 
Einwirkung zu überprüfen. Dabei ist der Bemessungswert 
der Schneelast mit si = 2,3 μi . sk anzunehmen. 

3 Zu Abschnitt 4.2.7 
 Abweichend zur Begrenzung 0,8 ≤ µw + µs ≤ 4 gilt: 
 Für den Lastfall ständige/vorübergehende Bemessungssitu-

ation nach DIN 1055-100 gilt die Begrenzung  
0,8 ≤ µw + µs ≤ 2.  

 Bei größeren Höhensprüngen, ab µw + µs  > 3, gilt die Be-
grenzung 3 < µw + µs ≤ 4 für den max. Wert der Schneever-
wehung auf dem tiefer liegenden Dach. Dieser Fall ist dann 
wie ein außergewöhnlicher Lastfall nach DIN 1055-100 zu 
behandeln. Dabei darf auch bei Gebäuden in den Schnee-
lastzonen 1 und 2 in Gemeinden, die in der Tabelle „Zuord-
nung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ mit 
Fußnote … gekennzeichnet sind oder …1,  der Bemes-
sungswert der Schneelast  auf si ≤ 4 sk begrenzt werden. 

 Bei seitlich offenen und für die Räumung zugänglichen 
Vordächern (b2 ≤ 3 m) braucht unabhängig von der Größe 
des Höhensprunges nur die ständige/vorübergehende Be-
messungssituation betrachtet zu werden. 

4 zu Abschnitt 5.1 
 Die Linienlast nach Gleichung (7) entlang der Traufe darf mit 

dem Faktor k = 0,4 abgemindert werden. Sofern über die 
Dachfläche verteilt Schneefanggitter oder vergleichbare Ein-
richtungen angeordnet werden, die das Abgleiten von 
Schnee wirksam verhindern und nach Abs. 5.2 bemessen 
sind, kann auf den Ansatz der Linienlast ganz verzichtet 
werden. 

 
 

Anlage 1.1/3 
 
Zu DIN 1055-9 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten: 
Der informative Anhang B ist von der Einführung ausgenommen. 
 
 

Anlage 1.1/4 

Zu DIN 1055-100 

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten: 
1 Der informative Anhang B ist von der Einführung ausge-

nommen.  
2 Die in den Technischen Baubestimmungen von lfd. Nr. 1.1 

geregelten charakteristischen Werte der Einwirkungen im 
Sinne von Abschnitt 6.1 gelten als Einwirkungen auf 
Gebrauchslastniveau. 

3 Bei Anwendung der Kombinationsregeln nach DIN 1055-
100 darf die vereinfachte Regel zur gleichzeitigen Berück-
sichtigung von Schnee- und Windlast nach DIN 1055-
5:1975-06, Abschnitt 5 grundsätzlich nicht angewendet 
werden, stattdessen gelten die Beiwerte ψ nach DIN 1055-
100, Tabelle A.2. 




